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- . - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬
Die Beitragsleistung der GemeindeWienzurSchwarza-Regulierung.

ImJahre 1927hat der zuständigeGemeinderatsausschussbeschlossen,
für die vom Lande Niederösterreich auszuführende Regulierung der Schwarza

in der Strecke vomWimpassingerWehrbis zumPottschacher Schöpfwerkeeinen
Kostenbeitrag von 65 . 000Schilling zu leisten .Die Regulierungsarbekten ,die im
Jahre 1928 begonnen wurden und im Herbst 1929 hätten beendet sein sollen ,ver - ¬

zögerten sich ,sodass erst im heurigen Herbst die Arbeit abgeschlossen werden

konnte .Im Anschluss an diese Regulierungsarbeiten sollte die Regulierung des

Schwarzaflusses vomPottschacher Schöpfwerk bis nach Gloggnitz zumStuppacher
Wehr fortgesetzt werden .Im April des vorigen Jahres hat der WienerGemeinderat

für diesen Teil der Regulierungsarbeiten ebenfalls einen Beitrag ,undzwar

100 . 000Schilling ,genehmigt .Anfangsdes heurigenJahresersuchtenundasAmt
der niederösterreichischen Landesregierung ,den Beitrag der Gemeinde Wienfür

die weiteren Regulierungsarbeiten an der Schwarza auf 200 . 000Schilling zu
erhöhen .Eine eingehendeVerhandlungüber den Anteil der GemeindeWienandem
Nutzen des Regulierungswerkes ergab ,dass der angesuchte Bdtrag von 200 . 000

Schilling als angemessenbetrachtet werden kann .In AbänderungdesGemeinde- ¬
ratsbeschlusses vom April 1929 soll daher von der Gemeinde Wien für die Regu¬
lierung der Schwarza in der Strecke vom Pottschacher Schöpfwerke bis zum

Stuppacher Wehrin Gloggnitz ein Kostenbeitrag von 200 . 000Schilling geleistet
werden .Der Gemeinderatsausschuss für technische Angelegenheiten hat die Bei¬

tragsleistung in seiner letzten Sitzung beschlossen .
- - - —- - - - - - - - - .- .—

Der Strassenbahnfahrpreis amStaatsfeiertag .
AmMittwoch ,den 12 .November ,( Staatsfeiertag ) ,gilt auf derStras - ¬

senbahn und Stadtbahn der Sonntagsfahrpreis .Die Frühfahrscheine ,Hir -und
Rückfahrscheine ,Wochenkarten ,Arbeitslosenkarten ,Fürsorgefahrscheine ,Schüler¬

anweisungen und Schülerfreikarten haben keine Gültigkeit . DerAutobusverkehr
ist am Staatsfeiertag eingestellt .Es haben daher die gemeinsamenFahrscheine
für Strassenbahn und Autobus zu 50 Groschen ebenfalls keine Gültigkeit .

- . —— — —- - „ -- - - —
FestbelcuchtungdesRathausesundBetriebdesLeuchtbrunnensamStaatsfeiert

Uebermorgen ,Mittwoch ,( Staatsfeiertag ) ,findet von 19 Uhr bis 20Uhr
eine Festbeleuchtung des Rathauses statt .In der Zeit von 20 Uhr bis 21Uhr30
wird der Leuchtbrunnenauf demSchwarzenbergplatzin Betriebsein .e 822
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